
VERORDNUNG (EG) Nr. 1071/2009 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 21. Oktober 2009

zur Festlegung gemeinsamer Regeln für die Zulassung zum Beruf des Kraftverkehrsunternehmers
und zur Aufhebung der Richtlinie 96/26/EG des Rates

Artikel  5

Voraussetzungen bezüglich der Anforderung der Niederlassung

Um die Anforderung nach Artikel  3 Absatz  1 Buchstabe a zu erfüllen, muss ein Unternehmen in dem 
betreffenden Mitgliedstaat

a) über eine Niederlassung in dem genannten Mitgliedstaat verfügen, mit Räumlichkeiten, in denen 
seine wichtigsten Unternehmensunterlagen aufbewahrt werden, insbesondere seine 
Buchführungsunterlagen, Personalverwaltungsunterlagen, Dokumente mit den Daten über die Lenk- 
und Ruhezeiten sowie alle sonstigen Unterlagen, zu denen die zuständige Behörde Zugang haben 
muss, um die Erfüllung der in dieser Verordnung festgelegten Voraussetzungen überprüfen zu 
können. Die Mitgliedstaaten können verlangen, dass die Niederlassungen in ihrem Hoheitsgebiet 
auch andere Unterlagen jederzeit in ihren Räumlichkeiten zur Verfügung halten;

b) nach Erhalt der Zulassung über ein oder mehrere Fahrzeuge verfügen, die sein Eigentum oder 
aufgrund eines sonstiges Rechts, beispielsweise aufgrund eines Mietkauf- oder Mietoder 
Leasingvertrags, in seinem Besitz sind sowie in dem betreffenden Mitgliedstaat zugelassen sind oder 
auf andere Art und Weise entsprechend den Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats in Betrieb 
genommen werden;

c) seine Tätigkeit betreffend die unter Buchstabe b genannten Fahrzeuge tatsächlich und dauerhaft, 
mittels der erforderlichen verwaltungstechnischen Ausstattung und der angemessenen technischen 
Ausstattung und Einrichtung, an einer in dem betreffenden Mitgliedstaat gelegenen Betriebsstätte 
ausüben.


